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tion GC(48)/RES/10 der Generalkonferenz der Organi-
sation157, erkennt den Nutzen des Austauschs von Informatio-
nen über nationale Ansätze zur Kontrolle radioaktiver Quellen
an und befürwortet Konsultationen des Sekretariats der Orga-
nisation mit ihren Mitgliedstaaten mit dem Ziel, einen forma-
lisierten Prozess für einen regelmäßigen Austausch von Infor-
mationen und Erfahrungen sowie für die Bewertung der Fort-
schritte der Staaten bei der Umsetzung der Bestimmungen des
Kodexes zu schaffen;

5. legt den Mitgliedstaaten nahe, untereinander sowie
über die zuständigen internationalen und gegebenenfalls re-
gionalen Organisationen zusammenzuarbeiten, um die diesbe-
züglichen nationalen Kapazitäten zu stärken;

6. beschließt, den Punkt "Verhütung des Risikos des ra-
diologischen Terrorismus" in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer zweiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/74

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)158.

60/74. Probleme infolge der Anhäufung von Beständen
überschüssiger konventioneller Munition

Die Generalversammlung,

im Hinblick darauf, zu dem im Rahmen der Reform der
Vereinten Nationen eingeleiteten Prozess beizutragen, der der
Organisation bei der Wahrung des Friedens und der Sicherheit
zu größerer Wirksamkeit verhelfen soll, indem ihr die Mittel
und Werkzeuge an die Hand gegeben werden, die sie für die
Konfliktprävention, die friedliche Beilegung von Streitigkei-
ten, die Friedenssicherung, die Friedenskonsolidierung in der
Konfliktfolgezeit und den Wiederaufbau benötigt,

unterstreichend, wie wichtig ein umfassender und inte-
grierter Abrüstungsansatz ist, der sich auf die Ausarbeitung
konkreter Maßnahmen stützt,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Sachverständigen-
gruppe über die Munitions- und Sprengstoffproblematik159,

unter Hinweis auf die Empfehlung in Ziffer 27 des Be-
richts, den der Vorsitzende der Offenen Arbeitsgruppe zur
Aushandlung eines internationalen Rechtsinstruments, das
den Staaten ermöglicht, unerlaubte Kleinwaffen und leichte
Waffen rechtzeitig und zuverlässig zu identifizieren und zu-
rückzuverfolgen, vorgelegt hat160, wonach die Frage der Mu-

nition für Kleinwaffen und leichte Waffen als Teil eines im
Rahmen der Vereinten Nationen durchgeführten gesonderten
Prozesses umfassend behandelt werden soll,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Tätigkeiten
und Maßnahmen auf regionaler und subregionaler Ebene zur
Frage der konventionellen Munition,

unter Hinweis auf ihren Beschluss 59/515 vom 3. Dezem-
ber 2004, mit dem sie die Frage der Bestände überschüssiger
konventioneller Munition in die Tagesordnung ihrer sechzig-
sten Tagung aufnahm,

1. legt allen interessierten Staaten nahe, auf freiwilliger
Grundlage und nach Maßgabe ihrer legitimen Sicherheitsbe-
dürfnisse zu bewerten, ob Teile ihrer Bestände konventioneller
Munition als überschüssig betrachtet werden sollten, und er-
kennt an, dass die Sicherheit solcher Bestände in Betracht ge-
zogen werden muss und dass angemessene Kontrollen hin-
sichtlich der Sicherheit und Sicherung der Bestände konven-
tioneller Munition auf nationaler Ebene unverzichtbar sind,
um die Explosions-, Verschmutzungs- oder Abzweigungsge-
fahr zu beseitigen;

2. appelliert an alle interessierten Staaten, Umfang und
Art ihrer überschüssigen Bestände konventioneller Munition
zu bestimmen und zu klären, ob sie ein Sicherheitsrisiko dar-
stellen, auf welche Weise sie gegebenenfalls vernichtet wer-
den können und ob Hilfe von außen zur Beseitigung dieses Ri-
sikos erforderlich ist;

3. legt den Staaten, die dazu in der Lage sind, nahe, in-
teressierte Staaten im bilateralen Rahmen oder über interna-
tionale oder regionale Organisationen auf freiwilliger und
transparenter Grundlage bei der Ausarbeitung und Durchfüh-
rung von Programmen zur Beseitigung überschüssiger Bestän-
de oder zur Verbesserung ihrer Verwaltung zu unterstützen;

4. legt allen Mitgliedstaaten nahe, die Möglichkeit zu
prüfen, im nationalen, regionalen oder subregionalen Rahmen
entsprechende Maßnahmen zur Bekämpfung des mit der An-
häufung solcher Bestände zusammenhängenden unerlaubten
Handels auszuarbeiten und durchzuführen;

5. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der
Mitgliedstaaten über die aus der Anhäufung von Beständen
überschüssiger konventioneller Munition entstehenden Risi-
ken und über Möglichkeiten zur stärkeren Kontrolle konven-
tioneller Munition auf nationaler Ebene einzuholen und der
Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung ei-
nen Bericht vorzulegen;

6. beschließt, diese Frage in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/75

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 174 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)161:

157 Ebd., Forty-eighth Regular Session, 20-24 September 2004
(GC(48)RES/DEC(2004)).
158 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,
Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Griechenland, Gui-
nea, Haiti, Irland, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liberia, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Mali, Malta, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Schweiz, Senegal,
Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Timor-Leste,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland und Zypern.
159 Siehe A/54/155. 160 A/60/88 und Corr.2.
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Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Bos-
nien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Bur-
kina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demo-
kratische Republik Kongo, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salva-
dor, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Ita-
lien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Ku-
wait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikrone-
sien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia,
Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman,
Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Phil-
ippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Prín-
cipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Si-
erra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri
Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Ton-
ga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmeni-
stan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vene-
zuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Indien.
Enthaltung: Bhutan.

60/75. Konventionelle Rüstungskontrolle auf regionaler
und subregionaler Ebene

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/75 J vom 16. De-
zember 1993, 49/75 O vom 15. Dezember 1994, 50/70 L vom
12. Dezember 1995, 51/45 Q vom 10. Dezember 1996,
52/38 Q vom 9. Dezember 1997, 53/77 P vom 4. Dezember
1998, 54/54 M vom 1. Dezember 1999, 55/33 P vom 20. No-
vember 2000, 56/24 I vom 29. November 2001, 57/77 vom
22. November 2002, 58/39 vom 8. Dezember 2003 und 59/88
vom 3. Dezember 2004,

in Anerkennung der überaus wichtigen Rolle, die die kon-
ventionelle Rüstungskontrolle bei der Förderung des Friedens
und der Sicherheit auf regionaler und internationaler Ebene
spielt,

davon überzeugt, dass die konventionelle Rüstungskon-
trolle in erster Linie auf regionaler und subregionaler Ebene
durchgeführt werden muss, da in der Zeit nach dem Kalten
Krieg die meisten Bedrohungen für den Frieden und die Si-
cherheit vor allem zwischen Staaten auftreten, die sich in der-
selben Region oder Subregion befinden,

sich dessen bewusst, dass die Erhaltung eines Gleichge-
wichts der Verteidigungskapazitäten der Staaten auf dem nied-
rigsten Rüstungsstand zum Frieden und zur Stabilität beitragen
würde und eines der Hauptziele der konventionellen Rüstungs-
kontrolle sein sollte,

in dem Wunsche, Übereinkünfte zu fördern, die den regio-
nalen Frieden und die regionale Sicherheit auf dem niedrigst-
möglichen Stand der Rüstungen und Streitkräfte festigen,

mit besonderem Interesse von den Initiativen Kenntnis
nehmend, die in dieser Hinsicht in verschiedenen Regionen der
Welt ergriffen wurden, insbesondere von der Aufnahme von
Konsultationen zwischen einer Reihe lateinamerikanischer
Länder sowie von den Vorschlägen zur konventionellen Rü-
stungskontrolle im Zusammenhang mit Südasien, und in die-
sem Zusammenhang die Bedeutsamkeit und den Wert des Ver-
trags über konventionelle Streitkräfte in Europa162 anerken-
nend, der einen Eckpfeiler der europäischen Sicherheit bildet,

die Auffassung vertretend, dass die militärisch bedeuten-
den Staaten und die Staaten mit größeren Militärkapazitäten
eine besondere Verantwortung für die Förderung derartiger
Übereinkünfte zu Gunsten der regionalen Sicherheit tragen,

sowie die Auffassung vertretend, dass ein wichtiges Ziel
der konventionellen Rüstungskontrolle in Spannungsregionen
darin bestehen sollte, die Möglichkeit eines militärischen
Überraschungsangriffs zu verhüten und eine Aggression zu
vermeiden,

1. beschließt, die Fragen im Zusammenhang mit der
konventionellen Rüstungskontrolle auf regionaler und subre-
gionaler Ebene dringend zu prüfen;

2. ersucht die Abrüstungskonferenz, die Ausarbeitung
von Grundsätzen in Erwägung zu ziehen, die als Rahmen für
regionale Übereinkünfte über eine konventionelle Rüstungs-
kontrolle dienen können, und erwartet mit Interesse einen Be-
richt der Konferenz zu dieser Frage;

3. ersucht den Generalsekretär, in der Zwischenzeit die
Auffassungen der Mitgliedstaaten zu dieser Frage einzuholen
und der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Ta-
gung einen Bericht vorzulegen;

4. beschließt, den Punkt "Konventionelle Rüstungskon-
trolle auf regionaler und subregionaler Ebene" in die vorläufi-
ge Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 60/76

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 126 Stimmen bei 29 Gegenstimmen und 24 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)163:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Argentinien,
Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belize, Bhutan, Bolivien,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China,
Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volks-
republik Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,

161 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Bangladesch, Belarus, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Italien, Liberia, Nepal, Pakistan,
Peru, Spanien und Ukraine. 162 CD/1064. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1991 II S. 1154.
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